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Förderung des Sports; 
Bewilligung von Kreiszuschüssen für das Haushaltsjahr 2020 
 
 
Anlage: 1 Zusammenstellung 
 
 

B e s c h l u s s v o r s c h l a g: 
 
 
Die in der beiliegenden Zusammenstellung aufgeführten Kreiszuschüsse zur 
Förderung des Sports werden bewilligt. Durch die finanziellen Zuwendungen 
des Landkreises wird die Jugendarbeit in den Vereinen unterstützt. 
Die Zusammenstellung ist Bestandteil des Beschlusses. 
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Sachverhalt 

  
 Im Haushaltsjahr 2020 stehen zur Förderung des Sports folgende Haushalts-

mittel zur Verfügung: 
 

Vermögenshaushalt: 
 
Haushaltsansatz 2020 25.000,00 € 

HAR aus Vorjahren 53.700,00 € 

- in den Vorjahren bewilligt und noch nicht abgerufen - 27.468,55 € 

- im HJ 2020 ausbezahlte Zuschüsse -          0,00 € 

verfügbare Haushaltsmittel 51.231,45 € 

 
 
Verwaltungshaushalt: 
 
Haushaltsansatz 2020 4.500,00 € 

- im Haushaltsjahr 2020 bereits verausgabt  -1.000,00 € 

noch verfügbar 3.500,00 € 
 

Die in der beiliegenden Zusammenstellung aufgeführten Zuschussvorschläge 

wurden nach den Richtlinien des Sportausschusses vom 13.11.1991, geän-

dert mit Beschluss des Sportausschusses vom 14.11.2000 errechnet. Der Zu-

schuss beträgt hiernach 10 v. H. der zuwendungsfähigen Kosten, welche min-

destens 10.000,00 € betragen müssen; die maximale Zuschusshöhe beträgt  

17.900,00 €. Bei beweglichen Sportgroßgeräten beträgt die Zuwendung 

höchstens 25 v. H. der für die verschiedenen Geräte festgelegten Kostenpau-

schalen. 

 
Nach dem bekannten VGH-Urteil vom 04.11.1992 zu freiwilligen Leistungen 

der Landkreise besteht hinsichtlich Investitionszuschüssen und Zuschüssen 

für laufende Zwecke an örtliche Sportvereine eine Förderzuständigkeit des 

Landkreises nicht. Gemäß § 11 Abs. 3 Nr. 2 SGB VIII gehört jedoch auch die 

"Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit" zu den Schwerpunkten der für 

Landkreise förderfähigen "Jugendarbeit". Zu der "Jugendarbeit in Sport, Spiel 

und Geselligkeit" zählt auch in Vereinen eine für die Jugend bestimmte Brei-

tensportarbeit, sofern sie als solche ernsthaft und zielstrebig organisiert und 

betrieben wird. Dies ist bei den in der beiliegenden Zusammenstellung aufge-

führten Vereinen der Fall. Durch die finanziellen Zuwendungen des Landkrei-

ses wird also die Jugendarbeit in den Vereinen unterstützt. 
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Sachverhalt 

  
 

  

 Finanzielle Auswirkungen Abstimmung mit Kreiskämmerei ist 

 x ja  nein X erfolgt  nicht erfolgt  nicht erforderlich 

  

 
 
1  

 
2  

 
3 Finanzierung 

 Gesamtkosten 
der Maßnahmen 
 
 

Jährliche 
Folgekosten/ 
-lasten 
 
voraussichtlich 

 
Eigenanteil 

 
Objektbezogene 
Einnahmen 

 

 46.000 €  VmH 
1.750 €  VwH 

€     €   €   

  
 Veranschlagung 

 HAR    53.700,00 € 
Haushaltsstelle 

  
x 

Im VwH 
2020 

 
x 

Im VmH 
2020 

 
 

 
nein 

 
x 

ja, mit   25.000,00 € 
ja, mit     4.500,00 € 

1.5500.9880 
0.5500.7090 

  
  
 Lichtenfels, den 09.11.2020 

Landratsamt: 
  
 
 
 
M e i ß n e r M a t t h e s 
Landrat Verwaltungsamtsrat 

 



Bewilligung von Kreiszuschüssen zur Förderung des Sports für das Haushaltsjahr 2020 
 
 
Antragsteller Maßnahme a) Gesamtkosten 

b) zuwendungsfähige  
    Kosten 

€ 
 

Kreiszuschuss 
 
 

€ 

     

1. Investitionszuschüsse 
(VmH) 

    

     

Baumaßnahmen     
     

Turnverein Michelau 1862 e.V. 
Anger 11 
96247 Michelau 

Erneuerung der Heizungsanlage, sowie 
Sanierung des Bodens und der Eingangstreppe  

a) 
b) 

51.322,00 € 
46.350,00 € 

4.650,00 € 

     

Tennisclub Michelau 1979 e. V. 
Am Sportzentrum 8 
96247 Michelau i.OFr. 

Sanierung und Umbau von 2 Ziegelmehl-
Tennisplätzen in 2 ganzjährig bespielbare 
Allwetterplätze und Errichtung einer Trainings-
Ballwand auf dem Kleinfeldplatz 

a) 
b) 

81.982,00 € 
81.982,00 € 

8.200,00 € 

     

Tennisclub Staffelstein e. V. 
1978 
Oberauer Str. 18 
96231 Bad Staffelstein 

Sanierung der Heizungsanlage und der 
Sanitäreinrichtungen im Vereinsheim des 
Tennisclubs Staffelstein e.V. 

a) 
b) 

28.509,00 € 
28.509,00 € 

2.850,00 € 
 

     

TSV 1860 Staffelstein e.V. 
Georg-Herpich-Platz 6 
96231 Bad Staffelstein 

Umrüstung der beiden Flutlichtanlagen an der 
Sportstätte in Oberau auf energieeffiziente LED-
Beleuchtung 

a) 
b) 

100.000,00 € 
98.345,00 € 

9.850,00 € 

     

 



1.FC Lichtenfels v. 1906 e. V. 
Am Main 9 
96215 Lichtenfels 

Erneuerung der Heizungsanlage im Clubheim 
des 1. FC Lichtenfels 

a) 
b) 

25.000,00 € 
10.181,00 € 

1.050,00 € 

     

VfB Neuensee 1946 e. V. 
Sportplatzstr. 16 
96247 Michelau i.OFr. 

Erneuerung des Daches am Sportheim des VfB 
Neuensee e. V 

a) 
b) 

47.069,00 € 
40.577,00 € 

4.100,00 € 

     

SC Jura Arnstein e. V. 1968 
Frankenberg 5 
96260 Weismain 

Umbau der bestehenden Flutlichtanlage auf 
dem Trainingsgelände des SC Jura Arnstein e. 
V. auf LED-Technik 

a) 
b) 

35.710,00 € 
31.769,00 € 

3.200,00 € 

     

1.FC Baiersdorf 1926 e. V. 
Mainecker Str. 14A 
96264 Altenkunstadt 

Beregnungsanlage für das Rasenspielfeld, 
Ableitung der Oberflächenwasser, Ballfangzaun, 
Gerätehalle, Mehrzweckraum 

a) 
b) 

37.853,00 € 
33.490,00 € 

3.350,00 € 

     

1.FC Schney e. V. 
Lichtenfelser Weg 13 
96215 Lichtenfels 

Sanierung der WC-Anlagen, Duschen, 
Umkleiden und Eingangsbereich 

a) 
b) 

57.403,00 € 
49.532,00 € 

5.000,00 € 

     

1.Freizeitclub Hund e. V. 
Lichtenfels 
Am Main 21 
96215 Lichtenfels 

Errichtung eines neuen Trainingsgeländes für 
den 1. Freizeitclub Hund e. V. Lichtenfels 

a) 
b) 

38.523,00 € 
37.468,00 € 

3.750,00 € 

     

  Summe: 46.000,00 € 

    
 



 

Antragsteller  Kreiszuschuss 
 

€ 
 

   
2. Zuschüsse zu den laufenden Betriebskosten (VwH)   
   
Bayer. Landessportverband e. V. - Bezirk Oberfranken - Kreis Lichtenfels   750,00 € 
   
Turngau Südoberfranken  750,00 € 
   
Bayer. Leichtathletikverband e. V. - Bezirk Oberfranken  250,00 € 
   

 
Gesamtsumme: 1.750,00 € 

 

   
   
 
 
Lichtenfels, 28.10.2020 
Kreiskämmerei: 
 
 
 
 
M a t t h e s 
Verwaltungsamtsrat 

 


